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BGH, Beschluss vom 
11.11.2008 – KVR 17/08 
(Bau und Hobby)

I. Problemaufriss

Kartellrechtlich darf ein 
marktbeherrschendes Un-
ternehmen kein anderes 
aus demselben Sektor un-
billig behindern.

Aufgrund dieser Rege-
lung verpflichtete das Bundeskartellamt 
den Franchise-Geber (Praktiker Bau- 
märkte GmbH), von den 20 Franchise-
Nehmern keine höheren Bezugspreise 
zu fordern als er den 275 Eigenfilialen kal-
kulatorisch abverlangte. Es stellte zudem 
eine unbillige Behinderung durch die 100% 
-ige Bezugspflichtverpflichtung im Fran- 
chise-Vertrag fest. 

II. Beschluss des BGH

Diese Verfügung des Bundeskartellam-
tes ist – so der BGH – rechtswidrig.

1. Behinderung
Die Bezugsverpflichtung hindere den Fran-
chise-Nehmer, seine Großhändler und Lie-
feranten frei zu wählen und zwinge ihn, 
nur Waren aus dem Franchise-Geber-Sor-
timent zu beziehen und zu vertreiben.

Durch die nicht vollständige Weitergabe 
von Einkaufsvorteilen (Boni, WKZ etc.) 
seien die Einstandspreise der Eigenfilia-
len niedriger als diejenigen der Franchise-
Filialen. 

2. Keine Unbilligkeit
Unbillig seien die Behinderungen aber we-
gen des berechtigten Interesses des Fran-
chise-Gebers nur dann, wenn die Hand- 
lungsfreiheit des Franchise-Nehmers un-
angemessen eingeschränkt werde und 
dadurch eigene Interessen in rechtlich zu 
missbilligender Weise verwirklicht wer-
den sollen. 

Der Franchise-Geber habe hier ein be-
rechtigtes Interesse, durch die Bezugsver-
pflichtung die Identität und das Ansehen 
der Vertriebsorganisation zu bewahren. 
Die Kontrolle in einzelnen Geschäftsloka-
len könne dies nicht ebenso effizient si-
cherstellen. Als Großhändler werde der 
Franchise-Geber mit einem zusätzlichen 
Koordinierungsaufwand und der Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs belastet. Zu-
dem trage er das Insolvenzrisiko der 
Franchise-Nehmer und das Risiko ge-
währleistungsrechtlicher Inanspruchnah-
me aus den Warenlieferungen. Hierfür 
solle er als Ausgleich einen Teil der Ein-
kaufsvorteile behalten dürfen.

Auch die Kombination aus beiden Rege-

lungen behindere den Franchise-Neh-
mer nicht unbillig. Die einzelfallabhäng- 
ige Missbrauchsgefahr (Erhöhung der 
Einkaufspreise bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Einkaufsvorteile) und die denk-
bare Verschiebung der Gewichte zu 
eigenen Gunsten und zu Lasten des 
Franchise-Nehmers lasse an sich zuläs-
sige Regelungen nicht unzulässig wer-
den. Im konkreten Fall wurden keine 
Tatsachen festgestellt, die für eine Mani-
pulation der Preise durch Praktiker spra-
chen. Der Bundesgerichtshof hat aller- 
dings darauf hingewiesen, dass eine Be-
nachteiligung nur einzelner Franchise-
Nehmer etwa um in der Folge einen be-
sonders lukrativen Standort selbst über-
nehmen zu können, gegen das Diskrimi- 
nierungsverbot des § 20 Abs. 1, 2 GBW 
verstoßen würde.

III. Fazit 

Der BGH trägt mit guter Begründung den 
berechtigten Interessen des Franchise-
Gebers Rechnung. Damit können auch 
künftig Regelungen im Franchise-Vertrag 
vorgesehen werden, die eine nicht voll-
ständige Weitergabe der Einkaufsvorteile 
und eine weitestgehende Bezugsverpflich-
tung normieren.
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